
 
 
Feststellung des Verlusts der Freizügigkeit nach § 5 Abs. 4 FreizügG/EU 
Verfügung Herrn Patryk Dominik Kulikowski 
 
Die o. g. Verfügung in Sachen Feststellung des Verlusts der Freizügigkeit gem. § 5 Abs. 4 
FreizügG/EU mit Datum vom 06.10.2025 kann zu den Öffnungszeiten bei der 
Ausländerbehörde der Stadt Bocholt, Neutorplatz 3, 46395 Bocholt abgeholt werden. 
 
Die Verfügung wird innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe rechtskräftig. 
 
 
Bocholt, 07.10.2025       Thomas Kerkhoff 
         Bürgermeister 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Bocholt 

 

 

Nr. der Bekanntmachung 105/2025 
 

Datum der Bereitstellung 07.10.2025 
 


